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Bericht
über die Aufnahme der Tätigkeit
des Berliner Datenschutzbeauiftragten

Inhaltsübersicht

Der nach $ 26 Abs, 2 Berliner Datenschutzgesetz demAbgeord-
netenhaus und dem Regierenden Bürgermeister vorzulegende
Bericht unterrichtet über die Aufgaben des Berliner Daten-
schutzbeauftragten, Schwerpunkte im Berichtszeitraum (1.),
über erste Erfahrungen 3.), die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Datenschutzes (4.) sowie absehbare Entwicklungen.
{5

Die Aufgaben des Berliner Datenschutzbeauftragten
Berliner Datenschutzgesetz

Schwerpunkte im Berichtszeitraum

Kontrolle der Einhaltung der Datenschutzvorschriften
Datenschutzvorschriften -
Anrufung des Berliner Datenschutzbeauftragten ‘durch
jedermann Dim

mm

Kontrollen vor Ort
Beratungen und Empfehlungen

Information über die Datenverarbeitung in der Berliner
Verwaltung

Dateienregister

Information des Datenschutzbeauftragten durch die Ver-
waltung

Zusammenarbeit mit anderen für den Datenschutz verant-
wortlichen Stellen
Beauftragte des Bundes und der Länder
Aufsichtsbehörden. für:den privaten Bereich und weitere
Stellen

Ausblick

Vöoraussichtliche Schwerpunkte der künftigen Arbeit des
Berliner Datenschutzbeauftragten
Absehbare Entwicklungen auf Bundesebene und im inter-
nationalen Bereich

Aufgaben des Berliner Datenschutzbeauftragten
Berliner Datenschutzgesetz

Das Bundesdatenschutzgesetz regelt den Datenschutz für
Behörden und sonstige öffentliche Stellen der Länder’nur
teilweise und stellt die getroffenen Vorschriften unter den
Vorbehalt landesgesetzlicher Regelungen. Diesem Vor-
behalt entsprechend, haben die Länder Datenschutz-
gesetze erlassen bis auf Hamburg, wo das Gesetzgebungs-
verfahren derzeit noch nicht abgi lossen ist.

Das Berliner Datenschutzgesetz geht in einzelnen Rege-
lungen über das Bundesdatenschutzgesetz hinaus und
nimmt sowohl unter den Deutschen Datenschutzgesetzen
als auch im internationalen Vergleich einen vorderen
Platz ein, Zu nennen sind hier insbesondere
— die Einführung eines verschuldensunabhängigen
Schadensersatzanspruches für Rechtsverletzungen
durch Behördenmitarbeiter

— die erforderliche Einwilligung der Betroffenen, wenn
öffentliche Stellen Daten an Private übermitteln

— die Erweiterung der Kompetenzdes Datenschutzbeauf-
tragten auf die Kontrolle der Auswirkungen der Daten-
verarbeitung
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— die Einordnung des Datenschutzbeäufträgte
Oberste Landesbehörde, die der Dienstaufsicht
Präsidenten des Abgeordnetenhauses untersteht
damit größtmögliche Unabhängigkeit genießt.

Die Zuständigkeit für den öffentlichen Bereich des La
Berlin ist umfassend. Ausgenommen sind aus verfäs
rechtlichen Gründen der Sender Freies Berlin, best
Bereiche der Justiz sowie die Kirchen.
FolgendeAufgaben sind hervorzuheben:
— Kontrolle der Datenverarbeitung, insbesondere
Grund von Anrufungen durch die Bürger, aber ud]
Wege von Empfehlung. und Betatung gegenüber
einzelnen öffentlichen Stellen‘ des Landes Berlin
dem Ziel, den Datenschutz zu verbessern;
Imformation über die Datenverarbeitung in den ö;
lichen Stellen des Landes Berlin. Dürch Tätigkı
berichte sowie ein öffentliches Datenschutzregister
die Verarbeitung personenbezogener Daten tran
rent gemacht werden;

Zusammenarbeit mit‘ anderen Stellen, zu deren
gaben der Datenschutz gehört;
Beobachtung der Auswirkungen der Datenverä
tung auf die Verwaltungssirukturen, insbesonder«
Hinblick auf die Kontrollmöglichkeiten des Abgeo:
netenhäuses,

Schwerpunkte im Berichtszeitraum

Die Schwerpunkte ‚meiner Arbeit lagen: bei der m
Aufnahme des Dienstbetriebs verbundenen persöne!
und sächlichen Ausstattung, der Bearbeitung der: Zi
reichen Eingaben der Bürger (vgl. unten 2.2) un
beginnendenZusammenarbeit mit den Verwaltungen‘
Am 1. November 1979, dem Tage’ meiner Ernennt
konnte ich dank der ausgezeichneten Vorarbeit durch di
Verwaltung des Abgeordnetenhauses sowie des Senal
für Inneres bereits mein Büro im Europa-Center beziel
und denDienstbetrieb aufnehmen. ;

Die personelle Ausstattung entwickelte sich im Jahr 1
- wie folgt:

Ist Soll:
01.11.79 1B5, 1 BAT VII")

15.11.79+1BATIb+1A413°} ...

Diemit *) gekennzeichnetenMitarbeiter sind mir zun;
vorläufig zugewiesen.

Für den kontinuierlichen Aufbau im Jahre 1980 habe‘
Vorschläge für die personelle und sachliche Ausgestaltüß
der Dienststelle ausgearbeitet und dem Hauptausschl
vorgelegt. Dieser hat die Vorschläge einmütig gebilligt
das Abgeordnetenhaus hat entsprechend beschlös:
Damit liegen die personellen und sachlichen Voraus
setzungen für eine befriedigende Mindestausstattung 1
Jahre 1980 vor.
Weiter habe ich begonnen, den Datenschutzbeauftragte:
gegenüber dem Bürger mit Hilfe der Medien bekannt
machen und mich bei den Senatsdienststellen einzuführ.
Schließlich stand die Behandlung der Anrufungen
Vordergrund. Die technischen Fragen, wie z. B. die Prir
fung von Rechenzentren, wurden zurückgestellt, bis.di
dafür vorgesehene Personal seinen Dienst antritt.
Die folgenden Ausführungen sollen Inhalt und Zielsetzün:
meiner Arbeit nur skizzieren; sie können angesichts. de
geringen, mir bisher verfügbaren Zeitspanne nur vorläufi|
sein und bedürfen, wie im übrigen der gesamte Bereich de!
Datenschutzes, noch der Vertiefung und Weiterentwick:
lung. Fortschritte werden daher zu einem guten Teil vom
‚Bürger selbst, seinem Verständnis für den Datenschüt:
und seinem Umgang mit seinen Daten abhängen, v
äliem aber auch vom Datenschutzverständnis der Vi
waltung.
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atenschützrechtliche Bestimmungen ergänzt und damit
befürchteten Mißbrauchsmöglichkeiten wer-vorgebeugt.
den konnte. So soll etwa die Errichtung zentraler Dateien
des Bundes oder der Länder, in denen Seriennummern

dd Namen der Ausweisinhaber zusammengeführt wer-
den können, ausdrücklich, verboten werden. Ferner soll
vorgeschrieben werden, daß die Seriennummer im nicht-
fentlichen Bereich überhaupt nicht genutzt und der

Ausweis insgesamt auch nicht zur automatischen Erschlie-
Bung:von Dateien verwendet. werden darf, Auf der Konfe-
enz::der Datenschutzbeauftragten wurde einhellig die
Leitlinie vertreten, daß ein innerer Zusammenhang zwi-
schen dem geplanten Personalausweisgesetz, dem geplan-
ten Melderechtsrahmengesetz, den Vorschriften über kri-
minalpolizeiliche Sammlungen und der Behandlung von
Sammlungen im übrigen Sicherheitsbereich besteht. Damit
hängt‘ die Frage, ob und inwieweit: — etwa durch das
geplante Personalausweisgesetz — in die Persönlichkeits-
“rechte des einzelnen gegriffen wird, nicht nur von einer
‘isolierten Betrachtung einzelner Vorschriften des Ent-

fs; Sondern von der Lösung des gesamten Pakets dieser
Vorhaben ab, d.h: von einer sorgfältigen Abwägüng der
berechtigten Forderungen‘ der Sicherheitsorgane ‘ einer-
seits" und der-Interessen: am. Schutz des Betroffenen und
einer Rechte andererseits.
latenschutz stellt also nicht4

die Notwendigkeit von
Informationssystemen für den Si

griffe verstärkte Schutzmög-ichkeiten für den einzelnen gegenüberzustellen.
Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten hat den Ar-beitskreis „Sicherheit“ gebildet, ji dem die Fragen des
Datenschutzes im gesamten Bereich der Sicherheits-behörden behandelt werden. Ich werde mich an dieserArbeit beteiligen. -

Sozial- und Gesundheitswesen
Die Konferenz hat sich ferner mit dem — was das
Gefährdungspotential angeht mindestens dem Sicherheits-
bereich vergleichbaren — Sozial“ und Gesundheitsbereichbeschäftigt. Dabei ist festzustellen, daß die Sensibilität fürFragen des Datenschutzes in diesen Bereichen nicht ingleichem Umfange gewachsen ist wie im Sicherheits-bereich, Behandelt wurde z.B. die Frage der Weitergabevon individuellen Gesundheits- und Sozialdaten an dieVerwaltung der Versicherungen etwa bei der Entschei-dung über die Leistungspflicht gegenüber Drogenabhän-gigen, Es wird noch erheblicher Anstrengungen bedürfen,um diesen komplexen Bereich unter Datenschutzgesichts-
Punk! en zu erfassen und eine sachgerechte Interessen-abwägung etwa zwischen den berechtigten Kostendämp-fungsmaßnahmen im Gesundheitswesen einerseits undden daraus resultierenden Anforderungen nach mehr
Individualinföormationen durch die Verwaltung und damitVerstärkten. Eingriffen in die persönliche Sphäre desSinzelnen andererseits im Einzelfall vorzunehmen,
Information des Bürgers
Die beigefügte Broschüre „Der Bürger und seine Daten“Wurde gemeinsam erarbeitet, um dem Bürger einen besse-Tem DOberblick darüber zu geben, wo seine Daten gespei-Chert. sein könnten und ihm auf diese Weise zu helfen,Seine Rechte besser als bisher wahrzunehmen. Den Ber-; liter Bürgern stelle ich diese Broschüre auf Anforderung= ‚Kostenlos zur Verfügung.

Aufsichtsbehörden für den privaten Bereich und weitereStellen
mp der Aufsichtsbehörde besteht ein guter Kontakt. Soäaben bereits mehrere Sitzungen stattgefunden, auf denene gemeinsam interessierenden Vorgänge behandelt,
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grundsätzliche Fragen. erörtert und das. Verfahren der
Zusammenarbeit abgestimmt wurden.
Die Zusammenarbeit mit weiteren Stelien, z.B. den Kir-
chen und den Datenschutzbeauftragten. anderer . Öffent-licher Stellen in Berlin soll 1980 aufgenommen werden.

Ausblick

Voraussichtliche Schwerpunkte der künftigen Arbeit des
Berliner Datenschutzbeauftragten
Aus den bisherigen Erfahrungen lassen sich die. Schwer-
punkte der künftigen Arbeit in folgender Rangfolge
herleiten:

a) Vor allem sollen die vor den Bürgern mit den Ein-
gaben verfolgten Anliegen befriedigend gelöst werden,
Damit verbunden sind wirksame Maßnahmen, die
verhindern, daß sich im Einzelfall festgestellte Beein-
trächtigungen des Datenschutzeswiederholen.
Weiter sollen sowohl die Bürger als auch die Mitarbei-
ter der Verwaltung so über den Datenschutz unterrich-
tet werden, daß sie ihre Rechte und Pflichten angemes-
sen ausüben, :

Die sensiblen Bereiche (z. B. Gesundheits“ und Sozial-
wesen, der Sicherheitsbereich, Personalwesen) müssen
systematisch unter Datenschutzgesichtspunkten auf-
gearbeitet werden. Für 1980/81 habe ich Teilgebiete
aus dem Sicherheitsbereich ind dem Bereich Personal-
daten im weitesten Sinne yorgesehen:
Mein Hauptziel ist bei der Aufarbeitung dieser Verwal-
tungs- und Rechtsbereiche vor allem darauf gerichtet,
Praktische Instrumente zür Verbesserung des: Daten-
Schutzes zu: entwickeln ‚und einzusetzen‘ und, nur
Soweit wirklich erforderlich, rechtliche Veränderungen
zu empfehlen. Denn nach meiner Einschätzung besteht
zum augenblicklichen Zeitpunkt eher ein Vollzugs- als
ein Rechtsetzurngsdefizit.
Gegebenenfalls sind‘ Empfehlungen für Verwaltungs-
und Rechtsvorschriften vorzubereiten, sofern. eine
Überprüfung ergeben hat, daß andere Instrumente
Nicht ausreichen. -

:

.

Der für 1980 vorgesehene Äufbau des Datei Nregisters
wird mir auch einen Uberblick über den Einsatz der
Datenverarbeitung in der Berliner Verwaltung verschaf-
fen. Diese Bestandsaufnahme bildet zugleich eine Grund-
lage für die Beurteilung künftiger durch den Einsatz.der
Datenverarbeitung bedingter Veränderungen des Informa-
tionsgleichgewichtes zwischen Parlament und Verwal-tung. Mag auch bei der gegenwärtigen Datenschutzdiskus-sion die Überlegenheit der Bürokratie gegenüber demBürger im Vordergrund stehen, so darf nicht übersehenwerden, daß in bestimmten Bereichen faktisch auch ein
Informationsvorsprung der Verwaltung gegenüber dem
Parlament besteht, der auf keinen Fall durch den Einsatzautomatisierter Verfahren vergrößert werden soll. Viel-mehr muß geprüft werden, ob die Datenverarbeitung nichtauch die Möglichkeit bietet, diesen Vorsprung zu ‚ver-
ringern.

Absehbare Entwicklungen
Hervorzuheben sind folgende für die nächste Zeit zuerwartende Entwicklungen:

Novellierung desBundesdatenschutzgesetzes
Auf Bundesebene gibt es in allen im Bundestag vertrete-
nen Parteien Bestrebungen, noch in dieser Legislatur-periode das Bundesdatenschutzgesetz in einzelnen Fragenan fortgeschrittenere Lösungen anzupassen, die teilweisein den Landesdatenschutzgesetzen — so zum Teil auch inBerlin — bereits vorweggenommen sind. Für die nächste
Legislaturperiode wird eine umfassende Novellierung, die
den bisherigen Erfahrungen Rechnung trägt, in Erwägung
gezogen,
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Über folgende Verbesserungen besteht weitgehend
Konsens:
Die auch in Berlin noch bestehende Gebührenpflicht bei
Auskünften an die Betroffenen sollte abgeschafft werden,um vermeiden, daß finanzielle Belastungen den Bürgerabhalten, seine Rechte wahrzunehmen. Der in Berlinbereits: realisierte verschuldensunabhängige Schadens-ersatzanspruch sollte auch auf Bundesebene eingeführtwerden, Die Übermittlung von Daten aus dem öffentlichenin den privaten Bereich‘ ist in Berlin streng än dieEinwilligung der Betroffenen gebunden; im Bund fehlteine:solche Regelung, zumindest sollte hier wie im. nord-
rhein-westfälischen Gesetz die Übermittlung der Daten
durch die jeweilige Verwaltungsaufgabe begrenzt werden
{„Zweckbindung“).
Weniger einheitlich sind die Auffassungen darüber, obnach dem Vorbild, Nordrhein-Westfalens ein Grundrechtauf: Datenschutz eingeführt. werden soll. Ohne Zw aifelbesticht eine derartige Forderung auf den ersten Blick und
ist- geeignet, dem Anliegen des Datenschutzes positiveResonähz zu verschaffen. Dagegen wird eingewandt, daßDatenschutz die modernste Form der Verwirklichungeiner Vielzahl grundrechtlicher Bestimmüngen sei. DerBegriff „Datenschutz“ sei daher nicht eindeutig und durch‚die, bloße Aufnahme, in die Verfassung werde er nichtaussagekräftiger, eine inhaltlich. aussagekräftigere Formu-lierung sei nöch nicht gefunden,

..Bereichsspezifischer Datenschutz
Für den Bereich der Wirtschaft fordert der Bundesbeauf-tragte für den Datenschutz spezifische Regelungen insbe-Sondere zur Weitergabe von Adressen für die Werbung,zum Aufbau und zur Unterhaltung großer Meldesystemeder. Wirtschaft und zur Verarbeitung von Personaldaten;er hält ferner die Ausweitung der Kontrollbefugnisse derfür.die Privatwirtschaft zuständigen Äufsichtsbehörde für„erforderlich. ;

.

Die Entwicklung im zwischenstaatlichen Bereich

Datenschutzkonvention des E Lroparates
Zu beachten sind künftig auch die Entwicklungen imzwischenstaatlichen Bereich: Der Europarat bereitet auf

Gesetzgebung. Das Europäische Parlamentähäl
Jahr bereits eine „Entschließung zum Schütz:des einzelnen angesichts der fortschreitehdetEntwicklung. auf dem Gebiet der Dateriya
gefaßt. Ferner existieren bei der OECD. UbeGrundsätze für den grenzüberschreitenden‘ Di

zu formulieren. ;

.

Ergänzung der Menschenrechtskonvention:

Schließlich wird der Datenschutz. zunehm.
menhang mit der Frage. zu sehen sein;
Öffentliche. Verwaltung nicht durch Ge
generellen Akteneinsichtsrechtes die für ‘eittisches Gemeinwesen angemessene Transpäre
fen-sollte,. In. Schweden. ist dieser Gründsal
anerkannt; in. anderen Staaten, ‚allen‘ vÖiwurde das Prinzip der Aktenöffentlichkeit a
genen Jahren eingeführt. Eine entspreche
rung der Europäischen Menschenrechts!
auch den deutschen Gesetzgeber fordern
Vorbereitung. Ü

ö

Über all: diesen -Betrebungen,
derzeitige Stand der Datenschutzgesetzg
Jäufiger zu betrachten ist, darf aber nicht 3

keit vergessen werden; Datenschutz vor“ al:Praxis zu realisieren‘ und damit im-Bewißteetund der Verwaltung:fest zu verankern: Diessollfe im kommenden Jahr in Berlin.im Vorder,Bemühungenstehen.

Berlin, den 14. Januar 1980

‚ Der Berliner Datenschutzbeaufträgt,
Dr. Kerkau


